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Einladung 
 
zu einer Gemeindeversammlung am 
 

Freitag, 24. November 2017, 19.30 Uhr, im Giebel, Kirchstrasse 5, Buch 
am Irchel 
 
Traktandenliste 
 

Politische Gemeinde 

1. Genehmigung des Voranschlages 2018 und Festsetzung des Steuerfusses der Politi-
schen Gemeinde Buch am Irchel. 

2. Genehmigung Erlass Übergangsbestimmung Gebührenverordnung. 

3. Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes. 

 

Im Anschluss an die offizielle Gemeindeversammlung informiert der Gemeinderat über das 
Verfahren der Totalrevision der Gemeindeordnung von Buch am Irchel sowie der Totalrevisi-
on der Zweckverbandsstatuten der Feuerwehrorganisation und der Kläranlage Flaachtal. 
Zudem erfolgen Informationen zu den aktuellen Angelegenheiten in der Gemeinde. Diese 
Unterlagen liegen für Sie zur Einsicht auf. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit um sich bereits 
vorgängig über die aktuellen Themen zu informieren. 
 
Die Akten und das Stimmregister liegen ab Freitag, 10. November 2017, während den Büro-
zeiten der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Präsidenten der Gemeindevorsteher-
schaft spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung einzureichen. 
 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Ge-
meinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anfrage- und Rekursrecht werden in der Einla-
dungsbroschüre auszugsweise bekanntgegeben. 
 
Die Einladungsbroschüre wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare können 
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
 
Buch am Irchel, 1. November 2017 Gemeinderat Buch am Irchel 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 1 
 
 
Finanzen. Genehmigung des Voranschlages 2018 und Festsetzung des Steuerfusses 
der Politischen Gemeinde Buch am Irchel auf 41 %. 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten, sie wollen gestützt auf 
Art. 15, Ziffer 1 und 2, der Gemeindeordnung vom 26. November 2006 beschliessen: 
 
1. Der Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel wird wie folgt 

festgesetzt: 

1.1. Mit CHF 4‘558‘370 Aufwand und CHF 4‘234‘250 Ertrag weist die Laufende Rechnung 
einen Aufwandüberschuss von CHF 324‘120 aus. 

1.2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag beträgt CHF 2‘073‘171 (100 %). Der 
Steuerfuss wird auf 41% festgesetzt. Daraus resultieren Steuereinnahmen von 
CHF 850‘000. 

1.3. Für Investitionen im Verwaltungsvermögen werden CHF 1‘962‘000 Ausgaben und 
CHF 1‘110‘000 Einnahmen vorgesehen, was Nettoinvestitionen von CHF 852‘000 
ergibt. 

1.4. Für Investitionen im Finanzvermögen werden CHF 500‘000 Ausgaben und 
CHF 570‘000 Einnahmen vorgesehen, was Nettoveränderungen von 70‘000 (Einnah-
menüberschuss) ergibt. 

1.5. Nach der Entnahme des Aufwandüberschuss von CHF 324‘120 wird sich das Eigenka-
pital auf zirka CHF 6‘702‘913 vermindern. 

1.6 Der interne Zinssatz wird auf 0.7% festgelegt. 

2. Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Buch 
am Irchel, den Voranschlag 2018 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % festzu-
setzen. 
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Weisung zum Voranschlag 2018 
 
Der Voranschlag 2018 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 324'120 aus. Dies ent-
spricht rund CHF 300'000 mehr als für das Jahr 2017 voranschlagt wurde. Aus finanzpoliti-
schen Überlegungen werden die kleineren Bilanzwerte, wie bereits im Vorjahr, mittels zu-
sätzlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 29'000 aus der Bilanz ausgebucht. Der 
Aufwandüberschuss kann problemlos dem Eigenkapital entnommen werden. Das Eigenkapi-
tal reduziert sich somit auf etwa CHF 6’700'000. In den vergangenen Jahren wurden jedes 
Jahr Einlagen in das Eigenkapital verbucht. Nach ersten Hochrechnungen wird das Ergebnis 
der Jahresrechnung 2017 wegen dem Buchgewinn aus der Veräusserung der Liegenschaft 
Desibachstrasse 2 erheblich besser ausfallen als ursprünglich angenommen wurde. 
 
Hinweise zur Laufenden Rechnung: 
 

 Der Nettofinanzausgleich fällt um CHF 120'000 tiefer aus als im Vorjahr. Dies begrün-
det sich aus der relativ hohen Steuerkraft vom Jahr 2016. Die Grundlagen für die Be-
rechnung des Finanzausgleichs stützen sich auf den vergangenen Faktoren. 

 Das Guthaben der Vorfinanzierung der Mehrzweckhalle wird im Jahr 2017 aufge-
braucht und das Konto saldiert. Die ersten Abschreibungen der Mehrzweckhalle konn-
ten damit gedeckt werden. Deshalb sind die Abschreibungen von rund CHF 333’000 
erstmals erfolgswirksam und belasten somit die Laufende Rechnung. Die Detailinfor-
mationen zu den Abschreibungen sind im Voranschlag auf Seite 37 ersichtlich. 

 Mit der Inbetriebnahme der Mehrzweckhalle ab dem Schuljahr 18/19 und der Schaf-
fung einer neuen Stelle für die Hauswartung fallen mutmasslich knapp CHF 40'000 
Ausgaben an (Funktion 341). 

 Weitere Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017 sind im Personalbereich zu 
finden. Nach der Kündigung von zwei Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung wurden 
die Stellen intern neu aufgeteilt und die Stellenprozente insgesamt um 10% erhöht. Für 
die Hauswartungsaufgaben und weitere Aufgaben im Liegenschaften- und Werkbetrieb 
wird per 1. April 2017 eine 80%-Stelle geschaffen. 

 Im Strassenunterhalt (Funktion 620) sind nur kleinere Unterhaltsarbeiten geplant. Hier 
wird mit Minderaufwendungen von CHF 80'000 gerechnet. 

 
 
Hinweise zur Investitionsrechnung: 
 

 Der Bau der Mehrzweckhalle wird im Jahr 2018 beendet werden. In der Investitions-
rechnung sind nochmals rund CHF 1'000'000 Investitionsausgaben vorgesehen. Der 
Staatsbeitrag von CHF 490'000 kann nach Bauvollendung geltend gemacht werden. 

 Es ist vereinbart, dass die Parzelle Kat.-Nr. 1363 von der Schulgemeinde Flaachtal der 
Politischen Gemeinde als Investitionsbeitrag für den Neubau der Mehrzweckhalle 
schenkt. 

 Der Gemeinderat beabsichtigt, die Parzelle Kat.-Nr. 1363 (Schenkung von der Schul-
gemeinde Flaachtal) bereits im Jahr 2018 zu veräussern. Dieser finanzielle Vorgang ist 
in der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ersichtlich. 

 
Ab Seite 5 sehen Sie einen Teilauszug aus dem Voranschlag 2018. Der vollständige Voran-
schlag liegt bei der Gemeindeverwaltung auf und kann eingesehen werden. 
 
 
Wenn Sie an weitergehenden Informationen im Finanzbereich interessiert sind, gibt Ihnen 
der Gemeinderat oder das Team der Gemeindeverwaltung gerne Auskunft. 
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Ausblick 
 

Dieses Jahr wurde zusammen mit dem Büro Swissplan die Finanzplanung überarbeitet. Die 
Gemeindefinanzen sind, einfach ausgedrückt, «im Lot». Per 1. Januar 2019 muss die neue 
Rechnungslegung (HRM2) für die Gemeindebuchhaltung eingeführt werden. Dies bringt ei-
nige Änderungen mit sich. Auch nach der Einführung kann mit gut ausgeglichenen Ergebnis-
sen gerechnet werden. Weil zur Finanzierung der Investitionen auch mit umfangreichen Ver-
äusserungen gerechnet wird, steigen die Schulden nicht im Übermass an. Unter diesen Vo-
raussetzungen dürfte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau blei-
ben. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Der vollständige Finanzplan liegt ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 2 
 
 
Genehmigung Erlass Übergangsbestimmung Gebührenverordnung durch Gemeinde-
versammlung. 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf Art. 12, 
Ziff. 8 der Gemeindeordnung vom 26. November 2006: 
 

Den Erlass für die Übergangsbestimmung der Gebührenverordnung zu genehmigen. Die 
kantonalen Bestimmungen der Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden 
(VOGG, LS 681) werden bis längstens am 31. Dezember 2020 für die Erhebung der Gebüh-
ren als Gemeindeerlass bestimmt / verlängert. 
 

 

Einleitung 
 

Mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes und mit der damit verbundenen Aufhebung 
der Bestimmung von § 63 des bisherigen Gemeindegesetzes per 1. Januar 2018 und folge 
dessen der Aufhebung der regierungsrätlichen Verordnung über die Gebühren der Gemein-
debehörden (VOGG, LS 681) per 31. Dezember 2017, müssen die Gebühren in einem Er-
lass von der Gemeindeversammlung geregelt werden. Übergeordnete Rechtssätze werden 
als Gemeindeerlass bezeichnet. Der Gemeinderat setzt die einzelnen Gebührenhöhen so-
dann basierend auf den Grundlagen der Gebührenverordnung im Behördenerlass, dem 
Gebührentarif, fest. 
 
Damit keine Lücke in der Rechtsgrundlage entsteht, müssen die Gebühren in einem Ge-
meindeerlass (Beschluss Gemeindeversammlung) bis spätestens 31. Dezember 2017 fest-
gehalten werden. Aus zeitlichen Gründen ist die sorgfältige Aufarbeitung der Gebührenver-
ordnung bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Deshalb beantragt der Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung vom 24. November 2017, als Übergangsbestimmung bis spätestens 
am 31. Dezember 2020, die Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG, 
LS 681) weiterhin als verbindlich zu erklären und die Gebühren aufgrund dessen Rahmeng-
rundlagen und der Gebührenverordnung der Gemeinde Buch am Irchel vom 26. März 2015 
(Gemeinderatsbeschluss Nr. 55) zu erheben. 
 

In einfachen Worten zusammengefasst: Die Gebührenerhebung bleibt wie sie ist. Es 
handelt sich bei diesem Geschäft «nur» um eine Anpassung der Rechtsgrundlage da-
mit bei der Gebührenerhebung ab 1. Januar 2018 keine Regelungslücke vorhanden ist! 

 
 
Abbildung Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG, LS 681): 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Auszug aus dem Gemeindegesetz 
 
 
 Anfragerecht 

 
§ 51 GG Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Ge-

meindeverwaltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevor-
steherschaft zu richten.  

 Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung 
der Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen. 

 Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindever-
sammlung. Eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort findet nicht 
statt.  

 

 Rekurs- und Beschwerderecht 
 
§ 54 GG Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhand-

lungen, insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und voll-
ständig in das Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prü-
fen längstens innert sechs Tagen das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeu-
gen diese durch ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberech-
tigten zur Einsicht offen. 

 Das Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in der Form des Rekurses in-
nert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat einzu-
reichen. 

 
§ 151 GG Beschlüsse der Gemeinde und des Grossen Gemeinderates können von den 

Gemeindebehörden, von Stimmberechtigten und von denjenigen Personen, die 
gemäss § 21 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes dazu berechtigt sind, durch 
Beschwerde angefochten werden: 

 
1. wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen; 

2. wenn sie offenbar über die Zwecke der Gemeinde hinausgehen und zu-
gleich eine erhebliche Belastung der Steuerpflichtigen zur Folge haben o-
der wenn sie Rücksichten der Billigkeit in ungebührlicher Weise verletzen; 

 Über die Beschwerde entscheidet der Bezirksrat. 

 Im Übrigen richtet sich die Beschwerde nach den Bestimmungen des zweiten 
Abschnittes des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. 
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NOTIZEN: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


